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Recht

Zusammenfassung
Die Errichtung von Erdwärmeanlagen bedarf einer wasserrecht-
lichen Erlaubnis gemäß Wasserhaushaltsgesetz (WHG). Erd-
wärmeanlagen können zusätzlich der Verordnung über Anlagen 
zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) unterlie-
gen. Bohr- und Sanitärfirmen, die keine WHG-Fachbetriebs-
zertifizierung für diese Anlagen haben, können gemäß dem Bür-
gerlichen Gesetzbuch einem Haftungsproblem ausgesetzt sein.

Schlagwörter: Recht, Wasserrecht, Wasserhaushaltsgesetz, AwSV, Erd-
wärme, Haftung

DOI: 10.3242/kae2022.12.005

Abstract

Installing geothermal systems – an activity 
subject to the German Water Resources Act

The installation of geothermal systems is an activity that re-
quires a permit under the German Water Resources Act (WHG). 
Geothermal systems may additionally be subject to the German 
Ordinance on Plants Handling Substances Hazardous to Water 
(AwSV). Drilling and sanitation companies without WHG spe-
cialist company certification for these installations may face 
 liability issues under the German Civil Code.

Key Words: law, water law, Water Resources Act, AwSV, geothermal 
energy, liability

Errichtung von Erdwärmeanlagen – 
 eine WHG-fachbetriebspflichtige 
 Tätigkeit
Hans-Peter Lühr (Berlin)

1 Einführung

Im Zuge der Diskussion um die Einsparung von fossilen Brenn-
stoffen wächst der Druck in Richtung der verstärkten Nutzung 
von Erdwärme. Die Errichtung solcher Anlagen bedarf einer 
wasserrechtlichen Erlaubnis gemäß § 8 Abs. 1 Wasserhaus-
haltsgesetz (WHG), da die Errichtung und der Betrieb eine Be-
nutzung gemäß § 9 WHG darstellen.

In den Nebenbestimmungen der wasserrechtlichen Erlaub-
nis heißt es in der Regel unter anderem, dass die Bohrarbeiten 
von einem nach dem DVGW-Arbeitsblatt W 120 bzw. W 120-2 
zertifizierten Bohrunternehmen ausgeführt werden müssen 
und dass der Nachweis durch Vorlage der Zertifizierung er-
bracht werden muss.

Weiter werden in den Nebenbestimmungen, ohne hier auf 
Einzelheiten einzugehen, detailliierte Anforderungen für die 
Bohrarbeiten, den Sondenfuß, die Anschlüsse, die Hinterfül-
lung, die Suspension für die Hinterfüllung, die Rohrleitungen 
und deren Dichtheit sowie deren Dokumentation, die vor Inbe-
triebnahme der Behörde überstellt werden muss, gestellt.

Bis auf den letzten Absatz in den Nebenbestimmungen gibt 
es keine Verweise auf die AwSV (Verordnung über Anlagen 
zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen) [1]. Dort heißt 
es nur formal, dass Erdwärmeanlagen im Bereich der ge-
werblichen Wirtschaft oder öffentlicher Einrichtungen dem 
§ 62 WHG in Verbindung mit der AwSV unterliegen. Sie sind 
gemäß § 46 Abs. 2 und 3 AwSV regelmäßig auf ihren ord-
nungsgemäßen Zustand durch eine anerkannte Sachverständi-
genorganisation zu prüfen. Ansonsten sind die übrigen Bestim-
mungen der AwSV zu beachten.

Hieraus ergeben sich zwei Problembereiche, nämlich:

a) Wo ist die Grenze zwischen Anlagen im privaten Bereich 
und dem gewerblichen Bereich/den öffentlichen Einrich-
tungen?

b) Wo und wie ist der WHG-Fachbetrieb beteiligt?

Doch zunächst zur Rechtslage.

2 Rechtslage gemäß AwSV für die Errichtung

Die Tätigkeiten „Errichtung, Innenreinigung, Instandsetzung 
und Stilllegung“ dieser unterirdischen Anlagen sind gemäß 
§ 45 AwSV fachbetriebspflichtig.

§ 45 AwSV Fachbetriebspflicht; Ausnahmen

(2) Folgende Anlagen einschließlich der zu ihnen gehörenden An-
lagenteile dürfen nur von Fachbetrieben nach § 62 errichtet, von 
innen gereinigt, instandgesetzt und stillgelegt werden:

1. unterirdische Anlagen
2. …

§ 35 AwSV   Besondere Anforderungen an Erdwärmesonden und 
-kollektoren, Solarkollektoren und Kälteanlagen

(1) Für Erdwärmesonden und -kollektoren, Solarkollektoren und 
Kälteanlagen, in denen wassergefährdende Stoffe im Bereich der 
gewerblichen Wirtschaft oder im Bereich öffentlicher Einrichtun-
gen verwendet werden, gelten die Absätze 2 bis 4.
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(2) Die Wärmeträgerkreisläufe von Erdwärmesonden und 
-kollektoren dürfen unterirdisch nur einwandig ausgeführt wer-
den, wenn

1. sie aus einem werkseitig geschweißten Sondenfuß und endlo-
sen Sondenrohren bestehen,

2. sie durch selbsttätige Überwachungs- und Sicherheitseinrich-
tungen so gesichert sind, dass im Fall einer Leckage des 
Wärme trägerkreislaufs die Umwälzpumpe sofort abgeschaltet 
und ein Alarm ausgelöst wird, und

3. als Wärmeträgermedium nur die folgenden Stoffe oder 
 Gemische verwendet werden:
a) nicht wassergefährdende Stoffe oder
b) Gemische der Wassergefährdungsklasse 1, deren Haupt-

bestandteile Ethylen- oder Propylenglycol sind.

Sind die Anforderungen nach Satz 1 erfüllt, finden § 18 Absatz 1 
bis 3 und § 21 Absatz 2 Satz 2 keine Anwendung.“

Die LAWA hat für die wasserwirtschaftlichen Anforderun-
gen an Erdwärmesonden und Erdwärmekollektoren Empfeh-
lungen [2] herausgegeben, von denen einige wiedergegeben 
werden.

Empfehlung 3

Erdwärmeanlagen sind Anlagen zum Verwenden wasser gefähr-
dender Stoffe, wenn die Wärmeträgermedien und/oder Kältemittel 
wassergefährdend im Sinne der AwSV sind. Diese Anlagen im Be-
reich der gewerblichen Wirtschaft und öffentlicher Einrichtungen 
müssen den Anforderungen der AwSV entsprechen.

Erläuterung:

Unterirdische Anlagen, die der AwSV unterliegen, müssen 
grundsätzlich doppelwandig ausgeführt werden. Für die üblichen 
einwandigen Bauweisen von Erdwärmesonden und Erdwärme-
kollektoren sind daher in § 35 Abs. 2 AwSV besondere Tatbestände 
formuliert, unter denen eine Einwandigkeit zulässig ist. Die Anla-
gen dürfen als unterirdische Anlagen gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 1 
AwSV nur von Fachbetrieben nach § 62 AwSV errichtet werden. 
Außerdem sind diese Anlagen nach § 46 in Verbindung mit Anla-
ge 5 oder 6 AwSV vor Inbetriebnahme sowie nach einer wesentli-
chen Änderung, ansonsten wiederkehrend alle 5 Jahre (in Schutz- 
und Über schwem mungsgebieten alle 30 Monate) und bei Stillle-
gung durch einen Sachverständigen nach § 2 Abs. 33 AwSV zu 
prüfen. Die Prüfungen umfassen die Ordnungsprüfung und die 
Technische Prüfung. Bei der Ordnungsprüfung ist auch die 
Dokumenta tion der Errichtung einschließlich der Druckprobe zu 
prüfen. Im Rahmen der wiederkehrenden Prüfung ist zusätzlich 
die Dichtheit des Gesamtsystems zu prüfen. Bei Erdwärme-
nutzungen mit Erdwärmesonden und Erdwärmekollektoren sind 
insbesondere die besonderen Anforderungen an Erdwärmesonden 
und -kollektoren gemäß § 35 Abs. 2 AwSV und die Anforderun-
gen an Anlagen in Schutzgebieten gemäß § 49 Abs. 2 Nr. 4 AwSV 
zu beachten. § 49 Abs.1 und 2 AwSV regeln Verbote für die Errich-
tung, Erweiterung und den Betrieb von Anlagen in Schutzgebie-
ten. Ferner sind solche Anlagen auch in anderen Gebieten gemäß 
§ 35 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 AwSV nur zulässig, wenn ihr 
Wärmeträgerkreislauf ständig überwacht wird und die Anlage 
sich bei einer Leckage automatisch abschaltet. Des Weiteren sind 
in § 35 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 AwSV Vorgaben bezüglich zulässiger 

Wärmeträgermedien getroffen, die im Wesentlichen denen in 
Empfehlung 24 entsprechen.

Erdwärmeanlagen in Privathaushalten sowie Erdwärme-
anlagen der gewerblichen Wirtschaft und öffentlicher Einrichtun-
gen, in denen Wasser oder nicht wassergefährdende Stoffe verwen-
det werden, unterliegen nicht der AwSV. Sie unterliegen den allge-
meinen Sorgfaltspflichten gemäß § 5 WHG und müssen so einge-
baut und betrieben werden, dass mit der nach den Um ständen 
erforderlichen Sorgfalt eine nachteilige Gewässer veränderung ver-
mieden wird. Für Erdwärmeanlagen mit wassergefährdenden Stof-
fen im privaten Bereich kann im Einzelfall die Prüfpflicht durch die 
zuständige Wasserbehörde als  Nebenbestimmung in einem wasser-
rechtlichen Bescheid festgelegt oder gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 
WHG angeordnet werden. Sofern diese Anlagen die materiellen An-
forderungen der AwSV erfüllen, sind die allgemeinen Sorgfalts-
pflichten des § 5 Abs. 1 WHG in jedem Fall gewahrt.

Empfehlung 9

Die Errichtung von Erdwärmesonden (Bohrung, Sondeneinbau, 
Verfüllung) ist nur von Bohrfirmen durchzuführen, welche die 
Qualifikationsanforderungen des DVGW-Arbeitsblattes W 120-2 
erfüllen (z. B. durch Nachweis mittels Zertifikat einer akkreditier-
ten Zertifizierungsstelle). Die Firmen müssen zudem bei jedem 
durchzuführendem Erdwärmeprojekt darlegen, welche Fachkräfte 
sie vor Ort einsetzen.

Erläuterung:

Die hohen Qualitätsanforderungen an die Bauausführung von 
Erd wärmesonden können nur von fachkompetenten und leis-
tungsfähigen Unternehmen erfüllt werden. Bohrfirmen mit einer 
entsprechenden Zertifizierung gemäß DVGW-Arbeitsblatt W 120-
2 (oder gleichwertig) haben sich verpflichtet, die dort geforderten 
Qualitätsstandards bei der Herstellung von Erdwärmesonden, 
aber auch andere Vertragsleistungen wie z. B. die Erstellung der 
Anlagendokumentation, einzuhalten.

Unsachgemäßes Arbeiten bzw. Verstöße gegen die Verpflich-
tungen des DVGW-Arbeitsblatts W 120-2 sollen an das Beschwer-
demanagement der Zertifizierungsstellen gemeldet werden, so 
dass gegebenenfalls zusätzliche Überprüfungen des Zertifikates 
durchgeführt werden können.

Erdwärmesondenanlagen, die der AwSV unterliegen, dürfen 
gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 1 AwSV nur von Fachbetrieben nach § 62 
AwSV errichtet, instandgesetzt und stillgelegt werden; gegebenen-
falls sind Ausnahmen nach § 16 Abs. 3 AwSV möglich.

Analoges gilt für Erdwärmekollektoranlagen (siehe Empfeh-
lung 10).

3 Problemlagen

Nach obiger Rechtslage kann zunächst festgehalten werden, 
dass Erdwärmeanlagen eindeutig unterirdische Anlagen im 
Sinne der AwSV sind, wenn sie mit wassergefährdenden 
 Stoffen betrieben werden, so zum Beispiel mit einem Wasser/
Glykol-Gemisch der WGK 1.

3.1 Problemlage „Qualifikation der ausführenden Firmen“

In den Herstellungsprozess sind grundsätzlich zwei Akteure 
eingebunden:

http://www.dwa.de/KA
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	● die Bohrfirma
	● der WHG-Fachbetrieb.

Die Bohrfirma, zertifiziert gemäß DVGW-Arbeitsblatt W 120-2, be-
arbeitet die vertikalen Maßnahmen (Bohren, Sondenfuß einbrin-
gen, Verrohrung und Hinterfüllung). Weiter hat sie die Dichtheit 
des Systems bis zur Geländeoberkante und damit bis zur horizon-
talen Weiterführung der Rohrleitungen nachzuweisen.

Der WHG-Fachbetrieb, zertifiziert gemäß § 62 AwSV, bear-
beitet die horizontalen Maßnahmen (Verlegung der Rohrlei-
tungen bis ins Gebäude, Installation der selbsttätigen Überwa-
chungs- und Sicherheitseinrichtungen, Nachweis der Dichtheit 
dieses Abschnitts bzw. der gesamten Anlage, Befüllung der An-
lage mit dem geeigneten Wärmeträgermedium und Inbetrieb-
nahme der Gesamtanlage.

Das Problem besteht darin, dass im Normalfall die Bohrfir-
ma, die als erste in Aktion tritt kein WHG-Fachbetrieb ist. Die-
ses ist in der Praxis ständig anzutreffen. Sie geht, so deren Ar-
gumentation, aber davon aus, da sie nach DVGW zertifiziert ist, 
dass das ausreichend sei, um auch die Gesamtanlage zu errich-
ten. Sie wird es auch in der Regel können. Aber da diese Tätig-
keit gesetzlich so geregelt ist, dass die ausführende Firma für 
diese AwSV-Anlagen eine WHG-Fachbetriebszertifizierung ha-
ben muss, ergibt sich automatisch für den Sachverständigen, 
der die Abnahme vor Inbetriebnahme gemäß AwSV zu machen 
hat, im Rahmen seiner Ordnungsprüfung, dass er, auch wenn 
die technische Prüfung keinen Mangel aufweist, einen Mangel 
in seinem Prüfbericht festhalten muss. 

Der Sachverständige ist nämlich gemäß § 47 Abs. 2 AwSV 
gehalten, die Anlage einzustufen als Anlage

1. ohne Mangel,
2. mit geringfügigem Mangel,
3. mit erheblichem Mangel,
4. mit gefährlichem Mangel.

Eindeutig ist, dass „ohne Mangel“ nicht in Frage kommt. Aber 
ist es ein geringfügiger, ein erheblicher oder sogar ein gefährli-
cher Mangel? Bei beiden zuletzt aufgeführten Kategorien muss 
dann die Behörde entscheiden, was zu tun ist., wobei die Anla-
ge aber bereits steht und auch technisch in Ordnung ist.

Wenn die Behörde im Rahmen ihres Ermessens entscheidet, 
dass nichts zu tun ist (ein Rückbau und eine Neuerrichtung 
durch einen WHG-Fachbetrieb wäre wohl auch unverhältnis-
mäßig), dann höhlt die Behörde die AwSV aus. Denn dann 
kann jeder eine unterirdische AwSV-relevante Erdwärmeanla-
ge errichten.

Die Konsequenz kann also nur sein, dass auch Bohrfirmen 
sich als WHG-Fachbetrieb zertifizieren lassen müssen, wenn sie 
beabsichtigen, die Gesamtanlage zu errichten.

Und wichtig ist auch, dass sich in der wasserrechtlichen Er-
laubnis ein deutlicher Hinweis auf die WHG-Fachbetriebsqualifi-
kation für die Errichtung solcher Anlagen befindet und nicht nur 
der Hinweis „Die Anforderungen der AwSV sind zu beachten.“

Das Problem löst sich, wenn die vorgesehene Novelle zur 
AwSV gemäß Referentenentwurf [3] umgesetzt wird. Dort ist 
unter Punkt 26 folgende Regelung vorgesehen:

Dem § 45 Absatz 2 werden folgende Sätze angefügt:
„Tätigkeiten an unterirdischen Massekabelanlagen nach § 36 
Satz 1 müssen nicht von Fachbetrieben nach § 62 durchgeführt 

werden. Dies gilt auch für die Errichtung von unterirdischen 
Erdwärmesonden nach § 35, wenn die Bohrfirmen die Qualifika-
tionsanforderungen des DVGW-Arbeitsblattes W 120-2 „Qualifi-
kationsanforderungen für die Bereiche Bohrtechnik und 
oberflächennnahe Geothermie“, Beuth-Verlag 2013, das bei der 
Deutschen Nationalbibliothek archivmäßig gesichert niedergelegt 
ist, erfüllen. Die Innenreinigung von Anlagen zum Herstellen, Be-
handeln und Verwenden wassergefährdender Stoffe kann von ein-
gewiesenem, betriebseigenen Personal vorgenommen werden, 
wenn in der Betriebsanweisung nach § 44 Absatz 1 beschrieben 
ist, wie dies zu erfolgen hat.“

Zur Zeit jedenfalls ist die Rechtslage noch wie zuvor darge-
stellt. Es ist zu hoffen, dass der Referentenentwurf für die No-
vellierung der AwSV in der vorliegenden Form möglichst zügig 
die parlamentarischen Hürden nimmt.

3.2 Problemlage „Anlage der gewerblichen Wirtschaft“

Gemäß § 35 Abs. 1 ist eindeutig geregelt, dass nur Anlagen der 
gewerblichen Wirtschaft oder der öffentlichen Einrichtungen 
der AwSV zu unterwerfen sind. Die zuvor zitierten Empfehlun-
gen dokumentieren dieses auch eindeutig. Die Frage jedoch ist, 
wo fängt gewerbliche Wirtschaft an bzw. wo hört sie auf?

Behördlicherseits wird angenommen, dass nur ein Haus, 
das vom Eigentümer selbst bewohnt wird, als privat im Sinne 
des AwSV einzustufen ist und somit aus dem Geltungsbereich 
der AwSV fällt. Für solche Situationen muss dann nur die Bohr-
firma ihre Qualifikation nach DVGM W 120 nachweisen.

Es wird bei dieser Philosophie davon ausgegangen, dass ei-
ne Vermietung, ob nun ein ganzes Haus oder auch nur ein Zim-
mer für einen notleidenden Studenten, unter gewerbliche Wirt-
schaft fällt, da ja Einkünfte entstehen. Nach Steuerrecht sind 
das Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung und nicht aus 
gewerblicher Selbständigkeit.

Und wenn ein Eigenheimbesitzer das Haus zunächst allein 
bewohnt, aber nach kurzer Zeit auszieht und vermietet, dann 
fällt er zunächst aus der AwSV heraus (da privat), ist aber dann 
anschließend mit der Vermietung (da gewerblich) wieder un-
ter dem Dach der AwSV und hat die Überprüfungen der Anla-
ge durch AwSV-Sachverständige durchführen zu lassen. In die-
sem Fall kennt die Wasserbehörde die Anlage nicht und kann 
auch keine Regelprüfung veranlassen. Denn die Genehmigung 
der Anlage wurde von einer anderen Zuständigkeit ausgespro-
chen.

Nur in der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) [4] gibt es 
dazu eine Festlegung:

§ 3 TrinkwV Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Verordnung
…

10. ist „gewerbliche Tätigkeit“ die unmittelbare oder mittelbare, 
zielgerichtete Trinkwasserbereitstellung im Rahmen einer Vermie-
tung oder einer sonstigen selbstständigen, regelmäßigen und in 
Gewinnerzielungsabsicht ausgeübten Tätigkeit

Ist diese Definition aber ohne Weiteres zu übernehmen, da 
in der AwSV dazu keinerlei Hinweise existieren? Nach vielen 
Gesprächen und Recherchen konnte hierzu keine befriedigen-
de, schon gar keine eindeutige Antwort gefunden werden.
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4 Schlussfolgerung

Beide Problembereiche stellen eine Grauzone dar, die im Sinne 
eines vorsorgenden Boden- und Grundwasserschutzes eindeu-
tig geregelt werden muss. Andernfalls wird entweder wie bei 
der Fachbetriebsqualifikation (Problemlage 1) die AwSV unter-
laufen oder die gut gemeinte Entbürokratisierung (Problem-
lage 2) durch Einführung der Bagatellgrenze „Privatbereich“ 
erheblich eingeschränkt.

Es bedarf daher für diese beiden Problemlagen sowohl ver-
waltungsrechtlicher Klarstellungen und auf der anderen Seite 
fundierter Informationen und Fortbildungen für die auf dem 
Sektor tätigen Firmen und Sachverständigen. Denn ausgehend 
von dem ständig steigenden Bedarf an solchen Anlagen im 
Rahmen der Energieversorgung in Deutschland ist dabei auch 
Eile geboten.

Weiter ist darauf zu verweisen, dass Bohr- und Sanitärfir-
men, die keine WHG-Fachbetriebszertifizierung für diese Anla-
gen haben, gemäß § 823 BGB einem Haftungsproblem ausge-
setzt sein können.
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Aufruf zur Stellungnahme

Entwurf Merkblatt DWA-
M 102-5/BWK-M 3-5 – 
 Regenwetterabflüsse: Hydro-
morphologische und biologi-
sche Verfahren zur immis-
sionsbezogenen Bewertung
Die Verbände DWA und BWK haben den 
Entwurf zum Merkblatt DWA-M 102-5/
BWK-M 3-5 „Grundsätze zur Bewirt-
schaftung und Behandlung von Regen-
wetterabflüssen zur Einleitung in Ober-
flächengewässer – Teil 5: Hydromorpho-
logische und biologische Verfahren zur 
immissionsbezogenen Bewertung“ vor-
gelegt, der hiermit zur öffentlichen Dis-
kussion gestellt wird.

Das vorliegende Merkblatt enthält 
praktikable und erprobte Methoden der 
hydromorphologischen und biologischen 
Nachweisführung einschließlich detail-
lierter Hinweise zu dessen Anwendung. 
Mithilfe des Verfahrens können Auswir-
kungen niederschlagsbedingter Einlei-
tungen auf den hydromorphologischen 
und biologischen Zustand in Fließgewäs-

sern spezifisch ermittelt und geeignete 
Maßnahmen zur Niederschlagswasser- 
und Gewässerbewirtschaftung gewählt 
werden, um die Abweichungen des loka-
len ökologischen Gewässerzustands oder 
Potenzials in Siedlungsgebieten im Ver-
gleich zu Referenzgewässern im unbe-
bauten Zustand so gering zu halten, dass 
die Ziele des Gewässerschutzes und die 
Entwicklungsziele des Gewässers er-
reicht werden können.

Die Arbeits- und Merkblattreihe 
DWA-A/M 102 (BWK-A/M 3) widmet 
sich wasserwirtschaftlichen Anliegen des 
Gewässerschutzes mit besonderer Fokus-
sierung auf niederschlagsbedingte Sied-
lungsabflüsse („Regenwetterabflüsse“). 
Sie enthält emissions- und immissionsbe-
zogene Grundsätze und Vorgaben zum 
Umgang mit niederschlagsbedingten 
Siedlungsabflüssen und bezieht sich so-
wohl auf Niederschlagswasser als auch 
auf Mischwasserabflüsse im Mischver-
fahren.

Mit den immissionsbezogenen Rege-
lungen in den Merkblättern DWA-M 102-3 
/BWK-M 3-3 und DWA-M 102-5/BWK-
M 3-5 werden die Inhalte der BWK- 
Merkblätter 3 und 7 unter Berücksichti-
gung der zwischenzeitlich vorliegenden 
umfangreichen praktischen Anwendun-

gen weiterentwickelt und zusammenge-
führt. Unter anderem betrifft dies die 
Punkte:

	● Erweiterung der Methodik der Nach-
weisführung um eine Relevanzprü-
fung

	● Implementierung der Möglichkeit zur 
Anwendung eines Fließzeitverfahrens 
zur Abbildung der zeitgerechten Ab-
flussüberlagerung bei der vereinfach-
ten Nachweisführung

	● Beschreibung eines Verfahrens zur 
Plausibilisierung der potenziell natur-
nahen Hochwasserabflussspenden

	● Definition von Zielvorgaben für die 
Feinfraktion der abfiltrierbaren Stoffe 
(AFS63)

	● Erweiterung der Nachweisführung 
mit hydromorphologischen Kriterien

	● Erweiterung der Nachweisführung 
mit biologischen Kriterien.

Die Arbeits- und Merkblattreihe wird ge-
meinsam von der Deutschen Vereinigung 
für Wasserwirtschaft, Abwasser und Ab-
fall e. V. (DWA) und dem Bund der Inge-
nieure für Wasserwirtschaft, Abfallwirt-
schaft und Kulturbau e. V. (BWK) fortge-
schrieben und umfasst zurzeit folgende 
Veröffentlichungen:

http://www.dwa.de/KA
https://www.lawa.de/documents/lawa-empfehlungen-anforderungen-erdwaermeanlagen_umlauf-_umk_2_1559634462.pdf
https://www.lawa.de/documents/lawa-empfehlungen-anforderungen-erdwaermeanlagen_umlauf-_umk_2_1559634462.pdf
https://www.lawa.de/documents/lawa-empfehlungen-anforderungen-erdwaermeanlagen_umlauf-_umk_2_1559634462.pdf
mailto:hp.luehr@protonmail.com
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